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ALTE MALZFABRIK NEULE[NINGEN

RECHTSGRUN DLAGE N

Augrund

des Bundesbaugesetzes in der Fassung det' Bekanntmachung vom
18.8.1976(BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617) geändert durch
Art. 9 Nr. l Vereinfachungsnovelle vom 3.12.1976(BGBI. l
S. 3281) und durch Art. l G zur Beschle-unigung von Verfahren
und zur Erleichterung von Investitionsvorhaben im Städ'LebäU-
recht vom 6.7.1979(BGBI. l S. 1763),

der Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27.2.1974(GVBL. S. 53), geändert durch
Erstes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung flip
Rheinland-Pfalz vom 2.7.1980(GVBL . S. 145), geendet't durch
Zweites Landesgesetz zur endet-ung der Landesbauordnung für
Rheinland-Pfalz vom 20.7.1982(GVBL. S. 264),

und des $ 24 der Gemeindeordnung flip Rheinland-Pfalz -.'orn

14.12.1973(GVBL. S. 419), geändert durch Artikel 17 des Lan-
desgesetzes vom 5.11.1974(GVBL. S. 469), Art. l des Landes-
gesetzes von] 28.4.1975/GVBL. S. 169), Art. 5 des Landesge-
setzes vom 29.3.1976(GVBL. S. 85) Landesgesetz vom 26.7.1977
(GVBL. S. 251), $ 47 des Landesgesetzes vom 21.7.1978(GVBL
S. 587) und At't. l des Zweiten Landesgesetzes zur Änderung der
Geineindeot'dnung und det' Landkreisordnung vom 21.12.1978(GVBL
S. 770)

r'3

beschließt der' Gemeinderat von fleuleinlngen den Bebauungsplan
''Ehemalige l\alzfabt-jk" als Satzung

Gt'undlage flip den Bebauungsplan bilden v.eiterhln dje Verordnung
liber die bauliche fqutzung der Grundstücke in der Fassung der Be
kanntmachung vom 15.9.1977(BGBI. l S. 1963) und die \-'et'ordo:ung
tiber dle Ausarbeitung der Bauleitplär-e und die Dat-stellung des
Planinhalts in der Fassung der lIeF:anntrnachung vom 30.7.1981
(BGBI. l S. 833)
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN NACH BBauG UND BauNVO

l ART DER BAULICHEN NUTZUNG($ 9 Abs
$$ 1 - 15 BauNVO)

l Nr. l BBauG und

1.1 Der gesamte Planberelch {st eln Mischgebiet(Mli {m Sinne
von $ 6 BauNVO

1.2. Dle in $ 6 Abs. 2 1qr. 5, 6 und 7 BauNVO genannten Nutzungs
ar"ten sind nicht zulässlg($ 1 Abs. 5 BauNVO). Gemäß $ 1
Abs. 6 Nr. l BaulqVO sind dje Ausnahmen nach $ 6 .Abs. 3
BaufqVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes

2 MASS DER BAUL ICHEN NUTZUNG

($ 9 Abs. l Nr. l BBauG und $$ 16 2 1 Ba uF{ \'0 )

Als lqaß der baulichen Nutzung werden die im Bebauungsplan
angegebenen baerte tiber Geschoßflächenzahl und Grundflëichen
zahl als Höchstvet'te festgesetzt, soweit dle Festsetzungen
der liber-baubaren Flächen sowie dle Abstat-ldsvoFschFiften
der LBau0 nicht zu einer niedt'igeren Ausnutzung zwingen

3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE($ 9 Abs. l flr. l E3BauG und
$ 16 Abst 2 fqr. 3, $ 17, $ 18 BauNVO und $ 2 Abst 4 LBau0)

Die Zahl der Vollgeschosse ist auf Grund des Geblets-
charakters entsprechend den Planfestsetzungen als Höchst
we t't fe s tge se tzt
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4 BAUME l SE

($ 9 Abs 1 Nr 2 BBauG und $ 22, $ 23 BauNVO)

4.1 Die Bau\-/else wird flip das gesamte Plangeblet als offene
Bauweise gemäß $ 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt

4.2 Nördlich der L 453(Baugebiet 1) ist nur' die Errichtung
eines Einzelhauses zulässig, südlich der L 453(Baugebiet 2)
sind Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen zulässig

4.3 Bei Hausgruppen ist det' Bauktir"per zu staffeln

5 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

($ 9 Abs. l Nr. 2 E3BauG und $ 23 13auNV0)

/')
Die tiberbaubaren GrundstUcksflächen we}-der dut'ch Bau
linien und 13augrenzen bestimmt

6 HoHEr'KLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN

($ 9 Abs. 2 BBauG und $ 21 LBau0 in Verbindung mit
$ 9 Abs. l Nr. l BBauG und $ 16 Abs. 2 BauNVO)

6. 1 Fur die Höhengestaltung der Gebäude sind Obe)-kante ET'd

geschoßrohbaufußboden(FOK - EIG) und Traufhöhe(TH)
b e s t i HtM e n d

6.2 Bezugspunkt ist bei bergseitiger Erschließung der' t'i;5chst-
gelegene Punkt der Ver kel-il'sfläche(Sxc)'ä13enbeg)-enzungs-
llnie) vor den-- Gebäude, bei talseitiget' Erschließung de)-
höchstgelegene Berlillr :i11gspunkt des Gebäudes mit dem natlir
lich gewachser-en GeIEr.de(siehe SystenlsF:lzze lJt-. 6.5.)
Fuße/cge sjr'.d t-ljcl'bei Fi icfit al: '.'et'kel-.}«sflEctlen arlzliscfierl
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6.3 Dje Höhenlage der FOK - EG ist bei bergseitiger Erschließung
mit max. 0 ,50 m einzuhalten

Die Höhenlage der FOK - EG {st bei talseltjger Erschließung
mit max. 0,30 m einzuhalten

Abweichurlgen von diesen Festsetzungen sind bei besonder'em
Nachw/e is zul ässlg

6.4 lqördlich der L 453(Baugebiet 1) darf die maximale
Tt'aufhöhe(TH) ein Maß von 12,50 m, gemessen ab der
FOK - KG , nicht liberschre{ ten

Südlich der L 453(Baugebiet 2) dat'f die maximale Trauf-
höhe vin Maß von 6,50 m, gemessen ab der FOK - EG, nicht
li b e r s c h r.e { ten

Elrglbt sich aus den bauordnungsrechtl schen Vorschriften
daß das Kellergeschoß(KG) als Vollgeschaß anzurechnen
ist, so werden die Festsetzungen tibet" di.e maxitnalen
TT'aufhöhen entspr'echend auf die FOK - KG bezogen

über Dacheinsct-mitten, bei Terrassen bzw. Dachloggien
und be{ zuriickspringenden Gebäudeteilen v/{t'd die TFäluf
flöhe als Schnittpunkt zwiscllen der gedachten, gradllni
gen ve)'länger'ung der Oberkante Dachhaut hit der Au6en-
k.ante Fassade definiert, wobei det' am weitesten vot'spt'
mende Fassaderlteil maßgebend Ist

In allen anderen Fällen {st dle Traufhöhe der Schnittpunkt
zv/ischen Ober-kante Dachhaut und Außenkante Fassade(siehe
Systernskjzze Nr. 6 . 5 . )
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6 . 5. Systemskizzen

AUSSEN KANTE FASSADE

BERGSEITi6E ERSCHLIESSUNG TALSEITIGE ERSCHLtESSUU6

S TRASSE

7 STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
($ 9 Abs. t Nr. 2 B8auG)

Dte in Bebauungsplan elngetragenö Stellung der baut lehen
An'l aßen fst verb r ndl l ch .
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8 . VERKEHRSFLÄCHEN

($ 9 Abs. l Nr. ll BBauG)

8. 1 Die \verkehrsflächen gliedern sich entsprechend den
P[ anze schen i n

Straßenverkehrsflächen(Fahrbahn) mit begleitenden
Ge hwegen , Fußwe gen ;

verkehr'sberuhigte Wohnstraßen: es besteht keine bauliche
Trennung de)" verschiedenen Verkehrsat"ten; die Kennzeich-
nung erfolgt durch das Verkehrszeichen: "Verkehrsbet"uhig
ter Bereich"($ 42 Abs. 4a STVO). Der' hPohnh'eg Ist in
djfferenzlet-ten Material ien - vorwiegend Kleinpflaster -
zu gestalten und dut'ch einen Obergangsbereich von der
Ve rkehrs straße a bz u setzen ;

F u ß v/ e g e

8.2 Dje Fläche innerhalb des Slchtwjnkels zvischen der L 453
und der vet'kehl'sberuhjgten Wohnstraße ist von jeder Be-
bauung freizuhalten. Anpflanzungen dtit-fen - gemessen von
der Oberkante Straßenkrone -leine Höhe von 0,70 m nicht
ü b e r' s c h }-e i ten

Ausgenommen sind Bëunle, det-en Kt'onerlbereich mindestens
2,70 m tiber der Geländeobet-fläche beginnt

8.3. 1)ffentliche Stellplätze befinden sich gemäß den Plan-
festsetzungen in den Garagengeschossen der Gebäude auf
den Gt'undstlicken Nr. l und Nr. 5

Es sind mindestens je 3 Stellplätze flip den öffentlichen
E3edarf in den Garagengeschossen auf den Grundstücken Nr. l
und Nr. 5 auszuwei sen
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8.4 Die Fläche stidllch des Grundstücks Nr. 4 ist als zen-
traler, öffentlicher' Platz fur Spiel , Freizeit und
Kommunikation für alle Anlieger nutzbar zu machen, zu
gestalten und zu pflegen. Sie dient als Verkehrsfläche
besonde re r Zwec kbe sti mmung

9 FLACHEN FOR STELLPLÄTZE, GARAGEN

($ 9 Abs. l Nr. 4 BBauG und $ 12 BauNVO)

9. 1 Ga ra ge n
fl äc hen
Ste 1 1 en
s tüc ken

gelegt

sind nur inner'halb der tiberbaubaren Grundstiicks-
oder an den in der Planzeichnung festgesetzten
als Einzel- oder Doppelgaragen auf den Prlvatgrund
zulässlg. Der Standort ist im Bebauungsplan fest-

9. 2 Vor Garagen ist jeweils ein Stellplatz von mindestens 5 m

Tiefe(Straßenbegrenzungslinie - Garage) vor'zusehen

9.3 Ga)'auen in behelfsmäe)eger Bauweise bzw. in einer von der
üblichen Massivbauv/else abweichenden Form oder Ar"t v/ie
Hellblech-, Rund-, Zelt- oder Klappgat'aßen sind unzulässjg

10 FLACHEN FÜR GARAGEF4GESCHOSSE

($ 9 Abs. 3 E3BauG und $ 12 Abs 4 BauNVO )

10.1 Im Gebäude auf dem Grundstück Nr. 5 wird das Et'dgeschoß
als Garagengeschoß umgebaut und genutzt- Dje Zufahrt ist
in der Planzeichnung verbindlich festgesetzt

l0.2 Im Gebäude auf dem G)'undstiick Nr. l ist ein Teil des
Erdgeschosses als Garagengeschoß zu nutzen. Dle Zufahrt
Ist in der Planzelchnung verbindlich festgesetzt

!
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11 NEB E NANLAGEN

($ 14 BauNVO)

Nebenanlagen sind nur innerhalb der tibet'baubaren Grund
s ttic ksfl schen zul äss i g

12 MIT GEH-, FAHR- UrqD LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN
($ 9 Abs. l Nr. 21 BBauG)

12. 1 Dle mit Leltungsrechten zugunsten der Vet-bandsgemelnde
Gr-tinstadt-Land zu belag;tenden Flächen dienen der Siche-
rung der Abwasserentsorgung des P[angeb[et.es und ]jegen
entsprechend den Planfestsetzungen auf den Grundstücken
Nr. 15 und Nr. 16

12.2. Die Entsorgungsleitungen sind an den vorhandenen, teil
weise umzulegenden Dorfkanal anzuschließen. Eine über-
bauung {st auf eine Bt'ente von 4 m auszuschließen und
die dauernde Zugänglichkeit zu gewährleisten

Inner-halb dieser Fläche sind nur flachxvurzelnde Anpflan
zungen oder teich'c zu beseltigende 13efestigungen zuge-
lassen

12.3. Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsi-echten zugul'ästen der
Grundstlicksejgentiimer zu belastenden Flächen dienen der
Et'schließung der Grundstücke Nr. ll und 12 sowie 17, 18
und 19

13 GRÜFIORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

($ 9 Abs. l flr. 25a und b 13BauG)

13.1 Dle festgesetzten Pflanzrr.engen und Gehölzqualltäten sind
14indestforderungen. Dle Pflanzung einer gr'beeren Anzahl
von Get'lölzen und die Verwendling grÖ13et-er Sorten {st zu-
lässjg
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13.2 Es ist Pflicht, die in der Planzeichnung dargestellten

Bäume und Sträucher in den vorgegebenen Arten und Größen
zu pflanzen und zu erhalten l

13.3. An den {n det' Planzeichnung aufgezeigten Stellen sind dle
bestehenden Gehölze(Bäume) mit einer Mjndesthöhe von
2,00 m bzw. einem Mindeststammdurchmesser von 0,12 m vor
Baubeginn zu kartler'en und zu erhalten

13.4 Pflanzungen mit Baumpfahl(Einzelbäume) sind entsprechend
den Planzelchen - pt'o Symbol ein Einzelbaum - vor'zunehmen;
{st dle GThölZit't'in deF Planzejërinung nlint eindeutig
bestimmt, so kann unter den in 13.5.3 aufgeführten Ge-
hölzar'ten ausgewählt v/erden. Die Mindestgröße bet)-ägt
2,00 - 2,50 m bzw. der Stammumfang 0,16/0,18 m

13.5 Die nachfolgend aufgeführten und ]n der Planzeichnung
mlt a, b, c gekennzeichneten Gehölzarten sind in folgen
der Qual rät zu pfl unzen

mit a gekennzeichnete Gehölze der Qualj+uät 2-jährige
bewut'zelte Steghölzer; Höhe 50 - 80 cm

mit b gekennzeichnete Gehölze der Qualität leichte
Stt'bucher, lx verpflanzt; Hohe 40 - 70 cm

mit c gekennzeichnete Gehölze der Qualität 3
verschulte Sämljnge; Höhe 50 - 80 cm

ährl ge ;

13.5 N {edri ge Gehör za nen
Berberjs vet'ruculosa / Immergrtiner Sauer
Li.gusto'um vulg. 'Lodense' a/ Ralnvielde
Rosa cania b / Hundst'ose
?l-unus sp{ nosa / Sche ehe
Sal {x aurita a / Ohrv/eide
Lonlcera xylosteum c/ Heckenkirsche
Cot-nus sangulnea c/ Roter Hat'trlegel
Cornus elbe c/ IJeißer Hartl tegel
cytisus i)ut'pureus/ Put'purginster
cytisus scoparius/ llescrlglrtster

dorn



BEBAUUNGSPLAN
ALTE MALZFA BRAK NEULEININGEN 10

m{ ttel hohe Gehör za nen
Rhamnus frangul a / Faul baum

Cornus mas / Kornel ki asche
Hlppophae rhamneides/ Sanddorn
flex aquifol ium c / Stechpalme
Llgustrum vulgare/ Rajnv/eide
Sal {x caprea a / Salwejde
Viburnum l antana c / Sauerdorn
Rhamnus cathartjcus/ Kreuzdorn
Bet'bergs jullanae/ Immergriiner

r'\
S a u e rd o 1- n

hohe Gehör ze - Bäume

Aceh platanoides c/ Spltzahorn
Fagus si l vatlca / Rotbuche
Prunus pa dus / Traubenki asche
Prunus avi um / Vogel ki asche
Betula verrucosa c/ ,Sandbjrke
Carpinus betulus c / Halnbuche
linus nigra austrica c / üsterr
Pinus silvestris/ blaldkiefer
So)"bus aucuparja c/ Eber'esche
morbus ]ntermedla c/ Schwedische

S c h w a i- z k i efeu

r'= lqe h l b e e r e

13.6 Auf den Flächen von Grundstticksein- und -ausfahrten bzv/

Gt'undstlickseln- und -ausgingen ist das Unterbrechen von
als reihige Pflanzung festgesetzten Grünstreifen, sowie
Mauern und Sttitzmauern zulässlg
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1 3. 7 . Gel ändeprofi le

( ohne Maas tab )

Wesel .Rand bel Pflanztyp [!]

seidl .Rand bel Pflanztyp Til

Rege l profi l f1lr Hecke
ml t Ube rhäl Lern

WOHN\\€G

6. Sr') Schnitt 'AA s.Pla'\zelchr.ung
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13.8 Pfl anztypen ( ohne Ma ßs tab )

H Typ a Vorhandene Vegetationen erhalten
Lücken auspflanzen; Gehölzarten
siehe Nr. 13. 5.3

Symbole flip Gehölzartgruppen det" Pflanz
typen b und c

festgesetzte Gehölzarten der drei Gehölz
artgruppen siehe Nr. 13.5.1 - 13.5. 3

ni edri ge Gehör ze

mi ttel hohe Gehör ze

hohe Ge höl ze

[H Typ b : mi tte Ihoch
e

D
D

e

Typ c : mlttelhoch bls hoch
Rand zone

t
./

J

[g
A .#-

o 9r-lä
D
-[10Ö

Re { h i ge Pfl anzung

einreihlge Pflanzung, Hecke, Gehölzat-ten
si ehe Nr 13.5.2 Pflanzbreite mindestens
Im
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FESTSETZUNGEN NACH LBau0

XUSSERE GESTALTUNG BAUL l CHER ANLAGEN

($ 123 LBau0 in Verbindung mit $ 9 Abs 4 BBauG )

14 DACHGESTALTUNG ( $ 1 23 Abs l Nr. l LBau0)

r'q
14. 1 Im gesarriten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nur

Satteldächer oder gegeneinander' ver"setzte Pultdächer
zu ] äss j g

Von diesen Festsetzungen ausgenommen sind Garagen und
unter'geordnete Nebenanlagen. Garagen sollen möglichst
in den Hauskomplex einbezogen werden, wobei die Dach-
form des Hauses die der Garage bestimmt. Auf Garagen
und untergeordneten Nebenanlagen sind auch begrUnte
FI ac hdäc het" zul äs s i g

14.2 Die Dachneigung muß mindestens 27' und darf höchstens
35 ' be tra gen

14.3 AI s Dac he i ndec kung si nd nut' rote Tonzlegel zul äss ig

14.4. Kniestöcke(Drempel) sind bis zu einer Höhe von 1,00 m
zugelassen. Bei Zur'ticktreten von Bauteilen in gering-
fligigem .ausmaß kann ein höherer Kniestock zugelassen
we rd e n
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15 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
($ 123 Abs. l Nr. l LBau0)

15. 1 Die Fassaden sind in Anlehnung an die Gestaltung des
vorhandenen Ortskerns in sichtbaren, Ortstypischen
Naturmaterjaljen zu gestalten oder entsprechend Nr'. 15.2
zu ve rpu tz en

Verkleidungen der Außenwandflächen mit glasler tem oder'
glänzendem Material , Kunststoff-Asbestzement-, Teerpapp-
oder I'letallelementen sind nicht zulässig

Folgende Materialien sollen hauptsächlich Vet'wendung finden
Putz, Sichtmauer'wer k, Holz, Sandstein

15.2. Putznlauerwerk muß spätestens 12 11onate nach Gebrauchs
abnahme des Gebäudes ver"putzt werden

15.3. Dle Bauteile sind rrtaterialgerecht farblich zu behandeln
Grelle und glänzende Farben sind unzulässig

15.4 Benachbat'te Gebäude oder Gebäudeteile sind in Ihrer
Gestaltung aufeinander abzustimmen

15.5. Bel nebeneinander liegenden benachbarten Garagen ver
schiedener EigentUmet" muß das Dachgesims in gleicher
Höhe und Breite und im gleichen Material ausgebildet
l/e r d e n

16 EINBEZIEHUNG BESTEHENDER GEBÄUDE UF]D GEB14iJDETE]LE

Vorhandene Gebäude {nr:erhalb des Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes sind rröglichst zu erhalten, soweit sle
sich in das Gestaltungskonzept elnfiigen lassen und be-
stehende Gewölbe in die Bebauung zu integrieren und
nutz bar zu mac hen
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17 AUSSENANTENNENANLAGEN ($ 123 Abs. l Nr. 9 LBau0)

Pro Gebäude {st nur eine Außenantenne zulässig

18 NL4$EN FÜR BESTIMMTE RÄUMLICHE
BE RE l CHE

($ 9 Abs. l Nr. 22 BBauG, $ 22 Abs. 2 LBau0)

Der zentrale Platz(vgl. Nr. 8.4.) dient den Bev/ohnern
als Spiel-, Frejzelt- und Kommunikationsbereich

Auf ihm ist außerdem eln Spielplatz vorgesehen

19 STELLPLÄTZE ($ 1 23 Abs l Nr. 4 LBau0)

19. 1 Pro hrohnung sind entsprechend dem Runderlaß des fqjnisteriums
flip Finanzen vom 25.6.1973 1,5 Garagen bzw. Stellplätze auf
pr'ivatem Grundstück bzvi. auf den eigens dafür vorgesehenen
Flächen der Garagengeschosse auf den Grundstücken Nr. lO
und 5 nac hz uwe i sen

19.2 Häuser mit Einliegerviohnung meissen in jedem Fall rrlindestens
eine Gat'age und einen Stellplatz aufweisen

20 EINFRIEDUNGErq UND ABGRENZUNGEN l$ 123 Abs l fqr. 7 LBau0)

20 . 1 Einft'ledungen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind als
Hecke, in Holz oder als lqauer auszuführen, v/abel blaterial
und Farbwahl auf das zugehörige Gebäude und die Urr-hebung

abzustimmen sind. Einfrledungen {n Holz oder als I'lauer
sind nur in Ve)-bindung mit Hecken zugelassen
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20 . 2 Die maximale Sttitzmauerhöhe beträgt an der seidl schen Plan-
gebietsgrenze(stidljch der GrundstUcke Nr. 8 und Nr. lO)
an der Straßenbegt'enzungsllnle 2,30 m und stidljch der L 453

(nördlich der'Grundstücke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4) 1,20 m

gemessen an der Stt"aßenoberkante der Fahrbahn
( s i e he Sys ten-ischn { tt )

In allen Ubrigen Fällen beträgt die maximale Stlitzmauer
höhe 1 ,50 m.

20.3. bird auf dle Stiitzmauer eine Einfriedung aufgesetzt, so
darf diese eine Höhe von 1,20 m nicht [iberschreiten

20.4. Stiitzmauern sind nur an den {n der Planzejchnung festge
setzten Std len zul essig

20 . 5. Sysstemschnitt ( vgl Höhenschnitt AB der Planzeichnung)

r'3

"--[-+',+-
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21 STANDPLÄTZE FOR ABFALLBEHÄLTER
($ 123 Abs. l Nr. 4 LBau0)

Die Plätze fur Abfallbehälter sind mind. 2,5 m hinter
die Straßenbegrenzungslinie zurtickzusetzen und elnzu-
frieden, sowie mit Sträuchern so einzugrtinen, daß
eine Einsicht auf dle Behälter von der Straße aus nicht
nlögl {ch i st

22 GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUTElq GRUNDSTÜCKSFLACHEN

l$ 123 Abs. l Nr. 5 LBau0)

Die unbebauten, unbefestigten Grundstücke sind landschafts
gärtnerisch als Rasenflächen oder Pflanzflächen zu gestal
ten; im Bereich der Vorgärten sind Nutzgärten nicht zu-
lässjg
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BESTANDTEILE 'DES BEBAUUNGSPLANS

$ 1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

Der räumt sche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ist {n der zeichnerischen Darstellung mit geste"lchel
te r L l n i e umfa hren

6

$ 2 BESTANDTEIL DES BEBAUUNGSPLANES

De r Bebauungspl an besteht aus

1 . Dem zei chnet"i schen Teil

1 . 1 Beba uungspl an

1.2 Integrierter Grlinot'dnungsplan

2. Den schriftlichen Festsetzungen

2.1 Planungsrechtllche Festsetzungen
r") f) r). ..,-....-t-.ti'n,lr' ..-\ö.J....l.\+1 4/-11a: ['AC +cz)+711r\

l

$ 3 0RDiqUrqGSWI DR i GKE l TEN

Ordnungswidrig im Sinne von $ 125 Landesbauordnung
(LBau0) handelt, wer dieser Satzung zuwider handelt

BEILAGE

Begründung zum Bebauungsplan gemäß $ 9 Abs. 8 BBauG

Ve Fßie rk zu r Höhen ka rt l e rung
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GENEHMIGUN6SVERMERKE

Aufstellungsbeschluß des Gemeinderates
gemäß $ 2 Abs. l BBauG am

2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungs
beschlusses gemäß $ 2 Abs. l BBauG
am

r')

3. Einladung zur Blirgerbetelllgung gemäß
$ 2 a Abs. l BBauG durch

4. Bürgerbeteiligung gen'iäß $ 2 a Abs
durch

l BBauG

5. Einholung der Stellungnahrrlen der TI'eger öf
fentlicher Belange gemäß $ 2 Abs. 5 BBauG
amr'3

6. Beschluß des Gemeindesrates liber die öffent
liche Auslegung des Planents/urfes gemäß
$ 2 a Abs. 6 BBauG am

7. Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen
Auslegung des Planentwurfes gemäß $ 2 a
Abs. 6 BBauG am

8. Berlachrichtigung der Träger öffentlicher Be
lange liber die öffentliche Auslegung des
Planentt/urfes gemäß $ 2 a Abs. 6 BBauG
am
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9. öffentliche Auslegung des Planentwurfes mit
Begründung und textlichen Festsetzungen gemäß
$ 2 a Abs. 6 BBauG von
bj s

10. Behandlung der während der Betell igung der
Träger öffentlicher Belange und der öffent-
lichen Auslegung eingegangenen Bedenken und
Anregungen durch den Gemeinderat gemäß
$ 2 a Abs. 6 BBauG am

11. 8enacht-ichtigung der Betrof'fenen tiber die
Game i ndera ts be sch l lis se am

12. Beschluß des Gemejndet'cites tiber den Bebauungs
plan mit textlichen Festsetzungen als Satzung
gemäß den $$ 1, 2 und 8 - 10 BBauG und der
$$ 123 und 124 LBau0 von Rheinland-Pfalz
am

13. Ortsübliche Elekanntmachung der Genehmigung
des Bebauungsplanes gemäß $ 12 BBauG
a in

r'3

den

B li r g e r me i s ter

l Djensts tegel )
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VE RME RK ZUR HÖHE N KARTE E RUNG

Dle Höhendarstellung in der Bebauungsplanunter'lage beruht auf
einer Vergrößerung aus dem Maßstab 1: 1000 in den Maßstab
1: 500. Sie kann daher nul' Anhaltspunkt fLiP dje tatsächlichen
Geländeverhältnisse sein. Die genauen Höhenverhältnlsse sind
vor der Bauplanung an Ort und Stelle zu erheben

r'3



Amtsplan

BEBAUUNGSPLAN
A LTE MALZFABRIK NEULE[NINGEN 22

BEGRUNDUNG
\/ 2q JUNI 1985.

00-. !3lW- W/4Äu.: 6.fät.AN LASS DE R PLANUNG

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ''Alte Malzfabrik" er'-
folgt, um den örtlich bestehenden Bedarf an Baugelände zu
decken. Da in der Ortsgemeinde fleulelnjngen {n den letzten
Jahren, gemessen an der allgemeinen Baulandentwicklung ver
gle+chbarer Gemeinden, relativ wenig neue Wohnbauflächen
ausgev/lesen wur'den, benötigt dje Ortsgemeinde die durch
dje Planverw17[1:ichung entstehenden Batrf]äëhen zu ebner
sinnvollen und ordnungsgemäßen Weiterentwicklung und zur
Beseitigung des Schandfleckes(Trtimmet'grundstücke) am Ot"ts
elrlgang entlang der Landstraße L 453

r'b

2 LAGE DES PLANGEB l ETES , ANGABEN ZUM FLACHENNLiTZUNGSPLAN

2. 1 Das Plangebiet befindet sich im Bereich der ehemaligen
i,lalzfabrik. Es umfaßt vorm/legend Neubauflächen, inte-
griert abel' auch bestehende Gebäude und Gebäudeteile

2.2 Im Flächennutzungsplanentwurf der Verbandsgemeinde Grtin-
stadt-Land Ist das Gebiet als l,lischgebiet ausgewiesen
Aufgrund des Planungsstadjums des Flächennutzungsplanes
kann davon ausgegangen werden, daß die Fläche \-ile geplant
bestehen blei bt

3 BEGRENZUNG DES PLANGEB l ETES

3. 1 Die Beat-enzung des Plangebletes lind dle sich daraus et-ge-
bende Größe und Fot-m wird im wesentlichen durch dje bereits
vorhandene und umgebende Bebauung {m Osten bestimmt. Im
Norden stellt die vorhandene Sandsteinmauer eine natUrllche
Grenze dar. Im Süden wird die Aus;v/eisung dadurch begrenzt,
daß die Grundstücksgrenze der PI.Nr. 263 einen natürlichen
Abschn uß bl l det
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3.2. Eine früher, ver bindljche Bauleitplanung air dieses Ge
beet l legt nicht vor'

4 ANGABEN ZUM' B ESTAN D

Dle im Plangeblet befindlichen Grundstücke waren iiberwje-
gend gewerblich genutzt, teilweise als Weinberg, teilweise
als Mölzer"ei. Das Gelände fällt zur Südseite hin ab
Ein geringer Bestand an Bäumen(Akazlen) 9st vorhanden

5 . PLAN l NHALT

5. 1 Das Plangebiet ist etwa 11.900 m: groß. Hiervon werden
fti)' öffentliche Verkehrsflächen etwa 1.800 m: benötigt.
wobei etwa 340 Hz aufdenzentralen Platz flip Spiel, Ft'er-
ze.{t und Kommunikation entfallen. Etwa 1.330 Hz Verkehrs
fläche meissen neu angelegt werden

5.2 Das Bebauungsgebiet besteht aus 2 Parzellen: PI.Nr. 311
(entspricht Baugebiet 1) und PI.Nr. 263(entspricht Bau-
gebiet 2). Es soll entsprechend den Vorgaben des Flächen-
nutzungsplanes ejn Mlschgebiet mit vorwiegend Wohnnutzung
entstehen, um dem steigenden Wohnbedarf der Gemeinde Neu-
[ e] ni ngen gerecht zu werden



BEBAUUNGSPLAN
ALTE MALZFABRIK NEULE[NINGEN 26

5.3 Bauweise und Maß der baulichen Nutzung werden so gewählt,
daß sich das Baugebiet harmonisch in dje bestehende Nach-
barbebauung eingl iedert und sich dem historischen Orts-
kern unterordnet. Die Lage am Ortsrand erfordert fließen-
de Obergänge zur umgebenden Landschaft.

So soll der Baukörper nördlich der L 453(Baugebiet 1) ntlt
seiner der Landstraße zugewandten Gebäudefr'ont geschoß-
weise terrassenartig nach hinten gestaffelt werden, um als
Baumasse die Baufo}-men stidljch der L 453(Baugebiet 2)
n{ cht opti sch zu erdrtic ken

Da aufgrund der starken Hanglage teilweise Höhendiffererlzen
von mehr als einer Geschoßhöhe auftreten können, kann von
den in Nr. 6.3. der textlichen Festsetzungen zum Bebauungs-
plan "Alte Malzfabrik" getroffenen Bestimmungen bei beson-
derem Nachweis abgewichen werden

5.4 Lage und Begt-enzung des Plangebietes passen sich dem

bestehenden Bebauungsschwerpunkt südlich der L 453 an
ermöglichen jedoch eine Interessante Torsituatjon am
Ot'tselngang von Neuleiningen

Der' auf Grund seiner Lage erfpt-derliche eigenständige
Clhat-akten des Plarigebietes findet seinen Ausdruck {n der'
baulichen und landschaftsgestalterischen Harmonie und
Geschlossenheit. Unverwechselbarkelt und Zugehörigkeit
zu lqeulejnlngen dokumentieren sich Im Aufgt'elfen typi-
scher Elemente und Gestaltungsmerkmale des vorhandenen
Ortskernsr Dazu gehören vor allem Dachform und-ejndeckung
Fassadengestaltung und Materlalwahl sowie dle In+.egration
bestehender, erhaltenswerter und charakteristischer Ge-
bäude bzw . Gebäude te i l e

5.5

5.5. Abgrabungen und Aufschtittungen sollen sich auf das unbe
dingt note/endlge blaß beschränken, um die in 5.3. genann
ten Ziele nicht zu gefährden



6 . ERSCHL l ESSUNG

6. 1 Das Plangebiet wird in Anbindung an die Landstr'aße 453
verkehr"smäßig erschlossen. Stt"aßenfLihrung und -gestaltung
erfolgen de)"at"t, daß ejn Durchgangsverkehr ausgeschlossen
ist

6.2 Dle Zugänglichkeit sämtlicher Baugrundstiicke {st gewähr
] e i s te t

6.3 Hegen der topogr'aphischen Situation ]st es zwingend ge-
boten, einen Te]] de)" Einstellplätze in Sammelanlagen
auszuweisen. Hierfür bieten sich ein aus alter Bausubstanz
gestehendes Gebäude, sov/{e dje Elgentumswohnanlage nör.d-
ljch der L 453 an, wie aus der Planzeichnung ersichtlich
{st

7 . VER- UND ENTSORGUNG

7. 1
Die Versorgung mit Frische/assen erfolgt dur'ch Verlegung
einer Hauptlejtung in den Str'aßenköt-per, welche von der
im Grundstück Kranz befindlichen Wasserhauptleitung ab-
ge nomnle n wi r"d .

7.2 Dle Entsorgung der anfallenden Ab- und Ober'flächenwässer.
erfolgt durch einen vorhandenen Hauptkanal mit Anbindung
an den Hauptsammler in Kleinkarlbach und Ejnleltung in
dle Gruppenkläranlage in Kir'chheim a.d:lVeinstraße

8 U ßl L E G UN G

Nach Genehmigung des Bebauungsplanes v/ird das Gebiet
entsprechend den Vor"schriften des Bundesbaugesetzes
umge l e gt .
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9 E RSCHL l E SS UNGS UN D UF4L EGU NGS KOSTEN

Die tiberschlägig ermittelten Kosten air' die Erschlies-
sung und Umlegung des Baugebietes betragen DM 165.000,

10 PM}EGUNG DER ERSCHLIESSUNGSKOSTEN

Die Umlegung der Erschließungskosten erfolgt entsprechend
den Satzungen der Orts- bzw. Verbandsgemeinde

6719 Neulelningen , den 2 Q. {985

step
( Freya a nd )
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